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(54) SAUGVORRICHTUNG ZUM FÜHREN EINER FASERSTOFFBAHN

(57) Die Erfindung betrifft eine Saugvorrichtung (10’)
zum sicheren Führen oder Überführen einer Faserstoff-
bahn, wie insbesondere Glasfaser-, Vliesstoff- oder Pa-
pierbahn, umfassend eine erste und eine zweite Leitwal-
ze (12, 14), einen dazwischen angeordneten Saugkas-
ten (16), sowie eine über die beiden Leitwalzen (12, 14)
und den Saugkasten (16) geführte, permeable Bespan-
nung (18), wobei der Saugkasten (16) eine Wirkfläche
(20) aufweist, welche ausgebildet ist, im bestimmungs-
gemäßen Betrieb einen Unterdruck auf die über die Wirk-
fläche (20) geführte Bespannung (18) und auf die darauf
transportierte Faserstoffbahn auszuüben, wobei die
Wirkfläche (20) derart angeordnet und dimensioniert ist,
dass sie im Wesentlichen den gesamten Weg, den die
Bespannung (18) zwischen den beiden Leitwalzen (12,
14) zurücklegt, überbrückt, wobei die Saugvorrichtung
(10’) eine weitere Leitwalze (22) und einen weiteren
Saugkasten (26) umfasst, über welche die Bespannung

(18) geführt wird, und eine weitere Wirkfläche (30) auf-
weist, welche ausgebildet ist, im bestimmungsgemäßen
Betrieb einen Unterdruck auf die über die weitere Wirk-
fläche (30) geführte Bespannung (18) und auf die darauf
transportierte Faserstoffbahn auszuüben, und wobei die
weitere Wirkfläche (30) derart angeordnet und dimensi-
oniert ist, dass sie im Wesentlichen den gesamten Weg,
den die Bespannung (18) zwischen der weiteren Leitwal-
ze (22) und einer der beiden Leitwalzen von erster und
zweiter Leitwalze (12, 14) zurücklegt, überbrückt, und
wobei der weitere Saugkasten (26) zwischen der ersten
Leitwalze (12) und der weiteren Leitwalze (22) angeord-
net ist. Weitere Aspekte der vorliegenden Erfindung be-
treffen eine Maschine zur Herstellung oder Veredelung
einer Faserstoffbahn mit wenigstens einer solchen Saug-
vorrichtung und die Verwendung einer solchen Saugvor-
richtung.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Saugvorrichtung zum
sicheren Führen oder Überführen einer Faserstoffbahn,
wie insbesondere Glasfaser-, Vliesstoff- oder Papier-
bahn, umfassend eine erste und eine zweite Leitwalze,
einen dazwischen angeordneten Saugkasten, sowie ei-
ne über die beiden Leitwalzen und den Saugkasten ge-
führte, permeable Bespannung, wobei der Saugkasten
eine Wirkfläche aufweist, welche ausgebildet ist, im be-
stimmungsgemäßen Betrieb einen Unterdruck auf die
über die Wirkfläche geführte Bespannung und auf die
darauf transportierten Faserstoffbahn auszuüben. Wei-
tere Aspekte der vorliegenden Erfindung betreffen eine
Maschine zur Herstellung oder Veredelung einer Faser-
stoffbahn mit wenigstens einer solchen Saugvorrichtung
und die Verwendung einer solchen Saugvorrichtung, wo-
bei die Saugvorrichtung eine weitere Leitwalze und einen
weiteren Saugkasten umfasst, über welche die Bespan-
nung geführt wird, und eine weitere Wirkfläche aufweist,
welche ausgebildet ist, im bestimmungsgemäßen Be-
trieb einen Unterdruck auf die über die weitere Wirkfläche
geführte Bespannung und auf die darauf transportierte
Faserstoffbahn auszuüben, und wobei die weitere Wirk-
fläche derart angeordnet und dimensioniert ist, dass sie
im Wesentlichen den gesamten Weg, den die Bespan-
nung zwischen der weiteren Leitwalze und einer der bei-
den Leitwalzen von erster und zweiter Leitwalze zurück-
legt, überbrückt.
[0002] Sowohl Leitwalzen als auch Saugkästen wer-
den regelmäßig zum Beispiel in der Formierpartie einer
Papiermaschine eingesetzt, so dass eine solche Kombi-
nation zum Stand der Technik zählt, auch wenn die Saug-
kästen dabei in der Regel nur die Aufgabe des Entfeuch-
tens der Faserstoffbahn und nicht des sicheren Führens
oder Überführens selbiger haben. Auch die Anordnung
eines Saugkastens zwischen zwei Leitwalzen, wobei die
Wirkfläche des Saugkastens derart angeordnet und di-
mensioniert ist, dass sie im Wesentlichen den gesamten
Weg, den die Bespannung zwischen den beiden Leitwal-
zen zurücklegt, überbrückt, ist zum Beispiel aus Figur 2
der DE 10 2004 055 139 A1 und Figur 1 der DE 29 22
623 A1 bekannt.
[0003] Wenn es hingegen entweder darum geht, die
Faserstoffbahn zwischen zwei unterschiedlichen An-
triebsgruppen zu überführen, oder aber die Faserstoff-
bahn sicher auf einer Bespannung zu halten, während
eine andere Bespannung über der Faserstoffbahn von
dieser weggeführt wird, kommen heute in Maschinen zur
Herstellung oder Veredelung von Faserstoffbahnen häu-
fig Saugwalzen zum Einsatz. Die Überführung zwischen
unterschiedlichen Antriebsgruppen kann zum Beispiel
die Überführung zwischen der Formierpartie und der
Pressenpartie einer Papiermaschine sein, oder die Über-
führung von einem Filz einer ersten Pressenanordnung
auf den Filz einer zweiten Pressenanordnung innerhalb
der Pressenpartie.
[0004] Insbesondere dann, wenn die Faserstoffbahn

Langfasern umfasst, bzw. maßgeblich daraus gebildet
ist, wie zum Beispiel bei sehr offenen Papieren oder Vlie-
sen oder Glasfaserbahnen, werden Saugwalzen mit ei-
ner sehr großen offenen Fläche benötigt. Diese Anfor-
derung beruht auf der Tatsache, dass sich die Löcher im
Walzenmantel von herkömmlichen Saugwalzen, die nur
eine relativ kleine offene Fläche aufweisen, schnell mit
Fasern zusetzen.
[0005] Zwar gibt es solche Saugwalzen mit großer of-
fener Fläche, die für die Herstellung oder Veredelung
von Faserstoffbahnen mit Langfasern geeignet sind, je-
doch weisen diese verschiedene Nachteile auf. Zum ei-
nen ist ihr Aufbau komplex, da besondere Anforderungen
zum Beispiel an Dichtleisten und Spritzrohre bestehen.
Hinzu kommt, dass der Nutzer solcher Saugwalzen stets
eine Reservewalze in der Nähe der Maschine vorrätig
haben sollte. Zum anderen entwickeln diese Walzen im
Betrieb einen nicht zu vernachlässigenden Geräuschpe-
gel. Dieser rührt daher, dass in den Löchern des Wal-
zenmantels das Vakuum kollabiert, sobald sich selbige
aus der besaugten Zone der Saugwalze herausbewe-
gen.
[0006] Darüber hinaus werden Saugwalzen mittels
Ventilatoren oder Wasserring-Luftpumpen abgesaugt.
Ein wesentlicher Anteil des Absaugvolumenstroms wird
dabei benötigt, um die offene Fläche des Saugbereichs
dem Unterdruck des Saugbereichs anzupassen. Dies
macht den Betrieb dieser Saugwalzen energieaufwendig
und teuer.
[0007] Zwar besteht bei langsam laufenden Maschi-
nen prinzipiell auch die Möglichkeit, anstelle einer sol-
chen Saugwalze einen Saugkasten mit feststehender
Oberfläche zu verwenden, allerdings ist die über den
Saugkasten geführte Bespannung, welche in der Regel
im besaugten Bereich auch noch stark umgelenkt wird,
einem großen Verschleiß ausgesetzt.
[0008] Eine gattungsgemäße Saugvorrichtung nach
dem Oberbegriff von Anspruch 1 ist aus der Figur 2 der
DE 199 55 030 A1 bekannt. Dort sind eine Walze 14,
welche Teil einer Schuhpressanordnung ist, und eine
Saugwalze 34 nebeneinander angeordnet, wobei ein
Saugkasten 52 dazwischen angeordnet ist. Eine weitere
Saugwalze 36 ist in Prozessrichtung hinter der Saugwal-
ze 34 angeordnet, jedoch auf einer der Bespannung 22
gegenüberliegenden Seite der Walze 24 und der Saug-
walze 34. Ein weiterer Saugkasten 54 befindet sich un-
mittelbar hinter der Saugwalze 34 ebenfalls auf dieser
gegenüberliegenden Seite. Der eigentliche Überführung
der Faserstoffbahn von der Bespannung 22 auf eine wei-
tere Bespannung 28 erfolgt hier wieder mittels einer
Saugwalze, nämlich der weiteren Saugwalze 36, was die
oben genannten Nachteile mit sich bringt.
[0009] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung die
zuvor genannten Nachteile alle oder zumindest teilweise
zu überwinden oder zumindest zu reduzieren.
[0010] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind indes Gegenstand der abhängigen Ansprü-
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che.
[0011] Erfindungsgemäß wird die eingangs beschrie-
bene, gattungsgemäße Saugvorrichtung so weitergebil-
det, dass der weitere Saugkasten zwischen der ersten
Leitwalze und der weiteren Leitwalze angeordnet ist. Da-
durch, dass sich die beiden Saugkästen zwischen den
drei Walzen befinden, ist klar, dass alle auf derselben
Seite der Bespannung angeordnet sind.
[0012] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass die
Saugvorrichtung eine weitere Leitwalze und einen wei-
teren Saugkasten umfasst, über welche die Bespannung
geführt wird, wobei der weitere Saugkasten eine weitere
Wirkfläche aufweist, welche ausgebildet ist, im bestim-
mungsgemäßen Betrieb einen Unterdruck auf die über
die weitere Wirkfläche geführte Bespannung und auf die
darauf transportierte Faserstoffbahn auszuüben, und
wobei die weitere Wirkfläche derart angeordnet und di-
mensioniert ist, dass sie im Wesentlichen den gesamten
Weg, den die Bespannung zwischen der weiteren Leit-
walze und einer der beiden Leitwalzen von erster und
zweiter Leitwalze zurücklegt, überbrückt. Auf diese Wei-
se ist es möglich, mehrere Zonen unterschiedlichen
Drucks bereitzustellen und/oder sanftere Umlenkungen
zu erzielen.
[0013] Bezüglich der unterschiedlichen Druckzonen
ist es vorzugsweise vorgesehen, dass der weitere Saug-
kasten ausgebildet ist, im bestimmungsgemäßen Betrieb
einen hinsichtlich seiner Stärke anderen, insbesondere
stärkeren, Unterdruck auf die Bespannung und auf die
darauf transportierte Faserstoffbahn auszuüben als der
Unterdruck des Saugkastens zwischen der ersten und
zweiten Leitwalze. So kann die Faserstoffbahn zum Bei-
spiel zunächst mit dem stärkeren Unterdruck gegen die
Bespannung von einer anderen Bespannung abgenom-
men werden ("PickUp-Zone") und dann mit einem gerin-
geren Unterdruck überführt werden ("Halte-Zone"). Ein
geringer Unterdruck kann zum Beispiel dadurch erzielt
werden, dass bereits der Unterdruck innerhalb des Saug-
kastens (für die "Halte-Zone") geringer als der Unter-
druck innerhalb des weiteren Saugkastens (für die "Pick-
Up-Zone") ist und/oder bei gleichem Unterdruck in den
beiden Saugkästen durch eine unterschiedliche offene
Flächen bei den beiden Belägen.
[0014] Bezüglich der sanfteren Umlenkung, ist es von
Vorteil, wenn die Drehachsen der ersten Leitwalze, der
zweiten Leitwalze und der weiteren Leitwalze nicht in ei-
ner gemeinsamen Ebene liegen. Insbesondere können
sie auf einer Zylinderoberfläche angeordnet sind. Dies
ermöglicht es nämlich, alle drei Walzen durch eine ge-
meinsame Stützwalze abzustützen.
[0015] Erfindungsgemäß sind die jeweiligen Wirkflä-
chen derart angeordnet und dimensioniert, dass sie im
Wesentlichen den gesamten Weg, den die Bespannung
zwischen den jeweiligen Leitwalzen zurücklegt, überbrü-
cken. Der Begriff "im Wesentlichen" bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass wenigstens 70%, bevorzugt we-
nigstens 90%, weiter bevorzugt wenigstens 95% des je-
weiligen Weges überbrückt werden.

[0016] Bei der erfindungsgemäßen Lösung sorgen die
beiden Leitwalzen und die weitere Leitwalze dafür, dass
die Bespannung mit der darauf transportierten Faser-
stoffbahn verschleißarm geführt und umgelenkt werden
kann. Die Walzen können dabei konstruktiv sehr einfach
ausgebildet sein, was ihre Anschaffung und den Betrieb
günstig macht. Vorzugsweise sind die Walzen nicht be-
saugt, so dass es zu keinem Kollabieren eines Vakuums
in Löchern des Walzenmantels kommt, wodurch ein ge-
räuscharmer Betrieb ermöglicht wird. Das Halten der Fa-
serstoffbahn auf der permeablen Bespannung erfolgt
durch den Unterdruck vom Saugkasten. Der Saugkasten
kann als statisches Element ebenfalls sehr einfach auf-
gebaut sein und sich einfach reinigen lassen. Da die
Funktion der Führung und Umlenkung primär durch die
Leitwalzen abgedeckt wird, kann der Verschleiß zwi-
schen Wirkfläche des Saugkastens und der über diese
Wirkfläche geführten Bespannung sehr gering gehalten
werden.
[0017] Die Erfinder haben erkannt, dass es wichtig ist,
um Saugwalzen mit ihren eingangs beschriebenen
Nachteilen durch die erfindungsgemäße Saugvorrich-
tung effektiv ersetzen zu können, dass sich die Wirkflä-
che des Saugkastens im Wesentlichen über den gesam-
ten Weg zwischen den beiden Leitwalzen erstreckt. Nur
so kann gewährleistet werden, dass die Saug- bzw. Hal-
tewirkung bereits ganz in der Nähe der jeweiligen Leit-
walze zuverlässig wirkt.
[0018] Um dies zu ermöglichen und den Saugkasten
optimal in den freien Bereich zwischen den beiden be-
nachbarten Leitwalzen einzupassen, ist es von Vorteil,
wenn der Saugkasten ferner eine erste an den Durch-
messer der ersten Leitwalze angepasste, gekrümmte
Seitenwand und/oder eine zweite an den Durchmesser
der zweiten Leitwalze angepasste, gekrümmte Seiten-
wand aufweist. Vorzugsweise sind beide Seitenwände
entsprechend gekrümmt.
[0019] Zudem kann der Saugkasten an einer seiner
beiden Stirnseiten zwischen den beiden Leitwalzen ei-
nen Anschluss aufweisen, mittels welcher der Saugkas-
ten mit einer Unterdruckquelle verbunden bzw. verbind-
bar ist.
[0020] Der Saugkasten kann somit im Wesentlichen
aus zwei, entsprechend den Radien der Leitwalzen ge-
krümmten Seitenwänden, zwei - nämlich auf Führer- und
Triebseite - sich zwischen den beiden Leitwalzen erstre-
ckenden Stirnplatten, von denen wenigstens eine einen
Vakuumanschluss aufweist, einem der Bespannung zu-
gewandten Belag, welcher die Wirkfläche definiert und
mehr oder weniger offen ist, und einem der Bespannung
abgewandten Deckel gebildet sein.
[0021] Insbesondere wenn in der Maschine, in der die
erfindungsgemäße Saugvorrichtung zum Einsatz
kommt, Faserstoffbahn unterschiedlicher Breite herge-
stellt oder veredelt werden sollen, ist es von Vorteil, wenn
der Saugkasten ferner wenigstens einen Formatschieber
umfasst, mit welcher die Breite der Wirkfläche auf die
Breite der Faserstoffbahn eingestellt bzw. einstellbar ist.
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Vorzugweise umfasst der Saugkasten jeweils wenigs-
tens einen Formatschieber an seinen beiden Seitenrän-
dern.
[0022] Generell kann es von Vorteil sein, wenn die
Saugvorrichtung ferner eine Stützwalze umfasst, welche
auf einer der Bespannung abgewandten Seite der ersten
und zweiten Leitwalze, sowie ggf. der weiteren Leitwalze
angeordnet ist, und mit diesen Leitwalzen in Stützkontakt
steht. Hierdurch können die Leitwalzen selbst relativ klein
und handlich ausgebildet sein, ohne dass jedoch die Ge-
fahr besteht, dass sie sich durch die Kräfte, welche die
umgelenkte Bespannung auf sie auswirkt, unzulässig
verformt werden. Natürlich setzt der Einsatz einer ge-
meinsamen Stützwalze voraus, dass alle von dieser
Stützwalze abgestützten Leitwalzen im Wesentlichen
denselben Durchmesser aufweisen. Allerdings ist es oh-
nehin von Vorteil, alle Leitwalzen identisch auszubilden,
da somit in der Regel das Vorhalten einer einzigen Er-
satzleitwalze ausreicht.
[0023] Konstruktiv besonders einfach kann der Saug-
kasten ausgeführt werden, wenn die Wirkfläche im We-
sentlichen eben ausgebildet ist, so dass die Bespannung
und die darauf transportierte Faserstoffbahn im bestim-
mungsgemäßen Betrieb geradlinig von der ersten Leit-
walze zur zweiten Leitwalze geführt werden. Dies mini-
miert auch den Verschleiß durch Reibung zwischen Wirk-
fläche und Bespannung.
[0024] Allerdings mag es unter bestimmten Gegeben-
heiten auch von Vorteil sein, die Wirkfläche im Wesent-
lichen gekrümmt auszubilden, so dass die Bespannung
und die darauf transportierte Faserstoffbahn im bestim-
mungsgemäßen Betrieb nicht geradlinig von der ersten
Leitwalze zur zweiten Leitwalze geführt werden. Jedoch
sollte die Krümmung nirgends zu stark ausgeprägt sein,
bzw. sollte der minimale Krümmungsradius, den die
Wirkfläche aufweist, ausreichend groß ausgewählt wer-
den, um den Verschleiß bei der Umlenkung gering zu
halten.
[0025] Wie eingangs bereits erwähnt, ist es für das si-
chere Führen oder Überführen einer Faserstoffbahn mit
Langfasern wichtig, dass die besaugte Fläche einen
möglichst großen offenen Bereich umfasst. Daher wird
vorgeschlagen, dass die Wirkfläche eine offene Fläche
zwischen 20% und 100%, vorzugsweise zwischen 50%
und 100%, weiter bevorzugt zwischen 70% und 100%
aufweist. Tatsächlich kann die offene Fläche im Extrem-
fall sogar 100% betragen, was bedeutet, dass die der
Bespannung zugewandte Seite des Saugkastens - ab-
gesehen ggf. von den Formatschiebern - im Wesentli-
chen vollständig offen ist. Zumeist dürfte es aber bevor-
zugt sein, die Bespannung in diesem Bereich mittels ei-
ner Stützkonstruktion abzustützen, beispielsweise mit-
tels einer Mehrzahl von parallel zueinander ausgerichte-
ter und voneinander beabstandeter Streben, welche sich
vorzugsweise orthogonal zur Bewegungsrichtung der
Bespannung im bestimmungsgemäßen Betrieb erstre-
cken. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das Ma-
terial der Stützkonstruktion so gewählt wird, dass der

Gleitreibkoeffizient zwischen Stützkonstruktion und Be-
spannung möglichst gering ist. Hierzu kann die Stützkon-
struktion zum Beispiel eine keramische Oberfläche auf-
weisen.
[0026] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft eine Maschine zur Herstellung oder Veredelung
einer Faserstoffbahn, wie insbesondere Glasfaser-,
Vliesstoff- oder Papierbahn, umfassend wenigstens eine
zuvor beschriebene, erfindungsgemäße Saugvorrich-
tung.
[0027] Noch ein weiterer Aspekt der vorliegenden Er-
findung betrifft die Verwendung einer solchen Saugvor-
richtung zum Überführen, vorzugsweise im geschlosse-
nen Zug, einer Faserstoffbahn, insbesondere einer sol-
chen mit Langfasern, zwischen zwei Partien in einer Ma-
schine zur Herstellung oder Veredelung der Faserstoff-
bahn oder zwischen zwei Funktionseinheiten dieser Par-
tien. Beim Überführen der Faserstoffbahn kann die er-
findungsgemäße Saugvorrichtung ihre Vorteile beson-
ders gut zum Einsatz bringen.
[0028] Die erfindungsgemäße Saugvorrichtung mit
der weiteren Leitwalze und dem weiteren Saugkasten
kann als Ersatz für eine Pick-Up-Walze verwendet wer-
den. Hierzu ist es von Vorteil, wenn die Wirkfläche zwi-
schen der ersten Leitwalze und der zweiten Leitwalze
eine Halte-Zone bereitstellt, während die weitere Wirk-
fläche eine Pick-Up-Zone bereitstellt, wobei sich der Un-
terdruck, der in der Halte-Zone auf die Bespannung und
die darauf transportierte Faserstoffbahn ausgeübt wird
von dem Unterdruck, der in der Pick-Up-Zone auf die
Bespannung und die darauf transportierte Faserstoff-
bahn ausgeübt wird, unterscheidet. Beide Saugkästen
können dabei der Einfachheit halber mit derselben Un-
terdruckquelle verbunden sein, aber Beläge mit unter-
schiedlicher offener Fläche aufweisen.
[0029] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von un-
terschiedlichen Ausführungsbeispielen näher veran-
schaulicht, wobei diese in schematischen Figuren dar-
gestellt sind. Es zeigen:

Fig. 1a eine erste aus dem Stand der Technik be-
kannte Ausführungsform einer Saugvorrich-
tung;

Fig. 1b eine Abwandlung der Ausführungsform ge-
mäß Fig. 1a;

Fig. 2 eine erste Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Saugvorrichtung;

Fig. 3 eine Überführvorrichtung mit einer Saugwalze
aus dem Stand der Technik;

Fig. 4 eine Kombination aus Ausführungsformen ge-
mäß der Figuren 1a und 2, welche als Ersatz
für die Überführvorrichtung gemäß Figur 3 ein-
gesetzt werden kann;

Fig. 5 eine zweite Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Saugvorrichtung.

[0030] In Figur 1a ist schematisch eine relativ einfach
aufgebaute, Ausführungsform einer aus dem Stand der
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Technik bekannten Saugvorrichtung 10 dargestellt. Die
Saugvorrichtung 10 umfasst eine erste Leitwalze 12, eine
zweite Leitwalze 14 und einen zwischen den beiden Leit-
walzen 12, 14 angeordneten Saugkasten 16. Ferner ge-
hört zu der Saugvorrichtung 10 auch noch eine perme-
able Bespannung 18, die über einen Umfangsabschnitt
der ersten Leitwalze 12, eine hier gestrichelt angedeutete
Wirkfläche 20 des Saugkastens 16 und einen Umfangs-
abschnitt der zweiten Leitwalze 14 geführt wird bzw. ist.
[0031] Die Bespannung 18 ist eine endlos umlaufende
Bespannung, wobei in Figur 1a lediglich ein Abschnitt
selbiger dargestellt ist. Zumindest in dem Bereich, in der
die Bespannung 18 über die Wirkfläche 20 des Saug-
kastens 16 geführt wird bzw. ist, kann im bestimmungs-
gemäßen Betrieb auf der der Wirkfläche 20 abgewandten
Seite der Bespannung 18 eine hier nicht dargestellte Fa-
serstoffbahn auf der Bespannung 18 transportiert wer-
den. Wird der Saugkasten 16 im bestimmungsgemäßen
Betrieb mit einer ebenfalls nicht dargestellten Unter-
druckquelle, beispielsweise über einen Anschluss an ei-
ner seiner Stirnseiten, verbunden, so wirkt der Unter-
druck über die Wirkfläche auf die Bespannung 18 und,
da die Bespannung 18 permeabel ausgebildet ist, ferner
durch die Bespannung 18 hindurch auf die Faserstoff-
bahn. Letztere wird somit sicher auf der Bespannung 18
gehalten und mit dieser über den Bereich der Wirkfläche
20 geführt.
[0032] Erfindungsgemäß ist die Wirkfläche 20 derart
angeordnet und dimensioniert, dass sie im Wesentlichen
den gesamten Weg, den die Bespannung 18 zwischen
den beiden Leitwalzen 12 und 14 zurücklegt, überbrückt.
Hierzu kann der Saugkasten 16 vorzugsweise eine erste
an den Durchmesser der ersten Leitwalze 12 angepass-
te, gekrümmte Seitenwand und eine zweite an den
Durchmesser der zweiten Leitwalze 14 angepasste, ge-
krümmte Seitenwand aufweisen. Ferner kann der Saug-
kasten 16 einen der Wirkfläche 20 gegenüberliegenden
Deckel und auf der Führer- und Triebseite jeweils eine
Stirnplatte umfassen, wobei wenigstens eine der beiden
Stirnplatten vorzugsweise einen Anschluss für die nicht
dargestellte Unterdruckquelle aufweist.
[0033] Die Wirkfläche 20 des Saugkastens kann je
nach Anwendungsfall eine relativ große offene Fläche
aufweisen. Die Wirkfläche kann insbesondere eine
Mehrzahl von parallel zueinander ausgerichteter und
voneinander beabstandeter Streben, welche sich vor-
zugsweise orthogonal zur Bewegungsrichtung der Be-
spannung im bestimmungsgemäßen Betrieb erstrecken,
umfassen. Im Extremfall kann die offene Fläche auch
100% betragen, d.h. der Saugkasten 16 zur Bespannung
18 hin im Wesentlichen vollständig offen sein.
[0034] Darüber hinaus kann der Saugkasten 16 vor-
zugsweise auch noch hier nicht dargestellte Format-
schieber umfassen, welche in Maschinenquerrichtung,
d.h. orthogonal zur Bildebenen in Figur 1a, verstellbar
sein, um die Breite der Wirkfläche 20 auf die Breite der
Faserstoffbahn abzustimmen.
[0035] Figur 1b zeigt eine Abwandlung der Ausfüh-

rungsform gemäß Figur 1a. Im Nachfolgenden wird da-
her nur auf die Unterschiede zur Ausführungsform ge-
mäß Figur 1a eingegangen. Bei der Abwandlung gemäß
Figur 1b ist der Saugkasten 16 so ausgebildet, dass er
in zwei unterschiedlichen Zonen unterschiedlich stark
ausgebprägte Unterdrücke auf die Bespannung und die
darauf transportierte Faserstoffbahn ausüben kann. Eine
dieser Zonen kann zum Beispiel als so genannte Pick-
Up-Zone dienen, wohingegen die andere Zone als so-
genannte Halte-Zone fungieren kann. Um die unter-
schiedlichen Unterdrücke in den beiden Zonen auszubil-
den, kann der Saugkasten im Inneren eine Trennwand
aufweisen, so dass es quasi zwei Saugkastenabschnitte
16.1 und 16.2 gibt, in denen unterschiedliche Unterdrü-
cke herrschen können. Alternativ oder zusätzlich kann
die Wirkfläche 20 zwei Abschnitte 20.1, 20.2 aufweisen,
deren offene Flächen voneinander variieren.
[0036] Figur 2 zeigt eine erste Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Saugvorrichtung 10’. Dabei handelt
es sich um eine Erweiterung der Saugvorrichtung 10 ge-
mäß der Ausführungsform in Figur 1a. Somit sind für die-
selben Bauteile und Bauteilabschnitte auch dieselben
Bezugszeichen wie in Figur 1a verwendet und es wird
auf die obige Beschreibung hierzu verwiesen.
[0037] Die erste erfindungsgemäße Ausführungsform
gemäß Figur 2 unterscheidet sich im Wesentlichen darin
von der Ausführungsform gemäß Figur 1a, dass in Be-
wegungsrichtung der Bespannung 18 betrachtet vor der
ersten Leitwalze 12 eine weitere Leitwalze 22 und zwi-
schen der weiteren Leitwalze 22 und der ersten Leitwalze
12 ein weiterer Saugkasten 26 vorgesehen sind. Im be-
stimmungsgemäßen Betrieb wird die Bespannung 18
und die darauf transportierte Faserstoffbahn zunächst
über einen Umfangsabschnitt der weiteren Leitwalze 22
und dann über eine weitere Wirkfläche 30 des weiteren
Saugkastens 26 transportiert, ehe sie zu einem Um-
fangsabschnitt der ersten Leitwalze 12 gelangt.
[0038] Vorzugsweise sind alle drei Leitwalzen 12, 14
und 22 im Wesentlichen identisch zueinander ausgebil-
det. Hierdurch muss nicht für jede Leitwalze eine sepa-
rate Ersatzwalze vorgehalten werden. Die Leitwalzen 12,
14 und 22 weisen zudem einen relativ einfachen Aufbau
auf und sind nicht besaugt. Ihre mit Kreuzen in den Fi-
guren angedeuteten Drehachsen liegen vorzugsweise
alle auf einer gemeinsamen Zylinderfläche.
[0039] Der weitere Saugkasten 26 kann im Prinzip ge-
nauso aufgebaut sein, wie dies oben für den Saugkasten
16 beschrieben wurde. In dem vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel unterscheidet er sich jedoch von dem
Saugkasten 16 darin, dass er schmaler ausgebildet ist,
da der Abstand zwischen der weiteren Leitwalze 22 und
der ersten Leitwalze 12 kleiner als der Abstand zwischen
der ersten Leitwalze 12 und der zweiten Leitwalze 14 ist.
Somit ist auch die weitere Wirkfläche 30 des weiteren
Saugkastens 26 kürzer ausgebildet als die Wirkfläche 20
des Saugkastens 16. Zudem kann sich die weitere Wirk-
fläche 30 eine andere offene Fläche als die Wirkfläche
20 aufweisen, so dass auf die Bespannung 18 und auf
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die darauf transportierte Faserstoffbahn unterschiedli-
che Unterdrücke in den beiden Bereichen der Saugkäs-
ten 16 und 26 appliziert werden, selbst wenn beide Saug-
kästen 16 und 26 mit derselben Unterdruckquelle ver-
bunden werden bzw. sind.
[0040] Die Figur 4 zeigt nun schematisch, wie eine
Kombination der Ausführungsform 10 gemäß Figur 1a
und der ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform 10’
gemäß Figur 2 verwendet werden kann, um eine aus
dem Stand der Technik bekannte Überführeinrichtung
mit Saugwalze, wie sie in Figur 3 gezeigt ist, zu ersetzen.
[0041] Bei der aus dem Stand der Technik bekannten
Überführvorrichtung 32* wird eine nicht gezeigte Faser-
stoffbahn von einer ersten Bespannung 34 (von links
oben in Figur 3 kommend) auf eine zweite Bespannung
36 (sich nach recht in Figur 3 wegebewegend) überführt.
Die erste Bespannung 34 wird im Überführungsbereich
über eine nicht besaugte, erste Umlenkwalze 38 geführt.
Ebenso wird die zweite Bespannung 36 im Überfüh-
rungsbereich über eine zweite Umlenkwalze 40 geführt.
Anders als die erste Umlenkwalze 38 kann die zweite
Umlenkwalze 40 jedoch abschnittsweise besaugt sein,
um die die Faserstoffbahn sicher auf die zweite Über-
spannung 36 übernehmen zu können.
[0042] Um die Faserstoffbahn von der ersten Bespan-
nung 34 auf die zweite Bespannung 36 sicher zu über-
führen, umfasst die Überführvorrichtung 32* eine Saug-
walze 42. Selbige ist relativ kompliziert aufgebaut. Um
auch Faserstoffbahnen mit Langfasern überführen zu
können, benötigt sie einen Walzenmantel eine relativ
große offene Fläche. Da diese mit Bohrungen nicht oder
nur schwer erreicht werden können, werden in der Praxis
Saugwalzen mit Mänteln in Wabengeometrie eingesetzt,
insbesondere Dreieckswaben oder Sechseckswaben,
die zusammengeschweißt oder gelötet werden. Andern-
falls besteht die Gefahr, dass sich die Saugöffnungen
zusetzen. Ferner umfasst die Saugwalze 42 meistens
wenigstens zwei unterschiedliche Saugzonen, nämlich
wenigstens eine Pick-Up-Zone, welche er ersten Um-
lenkwalze 38 gegenüberliegt, und eine Halte-Zone, wel-
che zum Halten der Faserstoffbahn zwischen der ersten
Umlenkwalze 38 und der zweiten Umlenkwalze 40 dient.
[0043] Figur 4 zeigt schematisch, wie sich die kompli-
ziert aufgebaute Umlenkwalze 42 aus Figur 3 durch die
erfindungsgemäße Saugvorrichtung 10’ gemäß der ers-
ten Ausführungsform aus Figur 2 ersetzten lässt. Zudem
zeigt Figur 4, wie sich auch die besaugte zweite Umlenk-
walze 40 aus Figur 3 durch die Saugvorrichtung 10 ge-
mäß der Ausführungsform aus Figur 1a ersetzen lässt.
Hinsichtlich dieser beiden Ausführungsformen wird auf
die obige Beschreibung zu den Figuren 1a und 3 verwie-
sen, wobei die Bespannung 18 in Figur 1a hier der zwei-
ten Bespannung 36 entspricht. Durch die Saugvorrich-
tungen 10 und 10’ ist es somit möglich, eine Überführ-
vorrichtung 32 zum sicheren Überführen, vorzugsweise
im geschlossenen Zug, der Faserstoffbahn von der ers-
ten Bespannung 34 auf die zweiten Bespannung 36 be-
reitzustellen, die frei von Saugwalzen und den damit ver-

bundenen Problemen ist. Besonders gut kommen die
Vorteile der vorliegenden Erfindung dabei zu tragen,
wenn die zu überführende Faserstoffbahn Langfasern
aufweist bzw. maßgeblich daraus gebildet ist. An dieser
Stelle sei angemerkt, dass bei der aus dem Stand der
Technik bekannten Überführeinrichtung gemäß Figur 3
genau genommen die Faserstoffbahn in der Regel nicht
wirklich in einem geschlossen Zug überführt wird, son-
dern mit einem geringen Spalt von ungefähr 2 mm. Bei
der erfindungsgemäßen Überführvorrichtung 32 gemäß
Figur 4 ist es möglich, die Faserstoffbahn tatsächlich in
einem geschlossenen Zug zu überführen, jedoch ist es
alternativ dazu auch möglich, die Faserstoffbahn - wie
im Stand der Technik - mit einem geringen Spalt zu über-
führen.
[0044] Wenn die Wirkfläche 30 des weiteren Saugkas-
tens 26 eine andere offene Fläche als die Wirkfläche 20
des Saugkastens 16 der Saugvorrichtung 10’ aufweist,
so ist es möglich, selbst wenn beide Saugkästen 16 und
26 mit derselben Unterdruckquelle verbunden werden
bzw. sind, einen anderen Unterdruck auf die auf der Be-
spannung 18 transportierten Faserstoffbahn im Bereich
des weiteren Saugkastens zu applizieren, im Vergleich
zum Unterdruck im Bereich des Saugkastens 16. Somit
können gegenüber der ersten Umlenkwalze 38 eine Pick-
Up-Zone mit größerem Unterdruck und zwischen der ers-
ten Bespannung 34 und der zweiten Bespannung 36 eine
Halte-Zone mit niedrigerem Unterdruck eingerichtet wer-
den. Der Bereich, in welchem die Bespannung 18 und
die darauf transportierte Faserstoffbahn um einen Um-
fangabschnitt der ersten Leitwalze 12 der Saugvorrich-
tung 10’ geführt werden, ohne dass ein Unterdruck auf
sie wirkt, kann relativ klein gehalten werden, da erfin-
dungsgemäß die jeweiligen Wirkflächen 20, 30 derart an-
geordnet und dimensioniert sind, dass sie im Wesentli-
chen den gesamten Weg, den die Bespannung18 zwi-
schen den jeweiligen Leitwalzen 22, 12 und 14 zurück-
legt, überbrücken.
[0045] Figur 5 zeigt eine zweite Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Saugvorrichtung 10". Dabei handelt
es sich um eine Erweiterung der Saugvorrichtung 10’ ge-
mäß der ersten erfindungsgemäßen Ausführungsform.
Somit sind für dieselben Bauteile und Bauteilabschnitte
auch dieselben Bezugszeichen wie in Figur 2 verwendet
und es wird auf die obige Beschreibung hierzu verwie-
sen.
[0046] Die zweite Ausführungsform gemäß Figur 3 un-
terscheidet sich im Wesentlichen nur darin von der ersten
Ausführungsform gemäß Figur 2, dass zusätzlich eine
Stützwalze 44 vorgesehen ist, welche auf einer der Be-
spannung 18 abgewandten Seite der ersten Leitwalze
12, der zweiten Leitwalze 14 und der weiteren Leitwalze
22 angeordnet ist und mit diesen Leitwalzen 12, 14 und
18 in Stützkontakt steht. Auf diese Weisen können die
besagten Leitwalzen 12, 14, 18 relativ klein und kosten-
günstig ausgeführt werden, ohne dass die Gefahr be-
steht, dass sie sich unzulässig durch die Kräfte, die von
der umgelenkten Bespannung 18 auf sie wirken, durch-
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biegen.

Bezugszeichenliste

[0047]

10, 10’, 10" Saugvorrichtung
12 erste Leitwalze
14 zweite Leitwalze
16 Saugkasten
16.1, 16.2 Saugkastenabschnitte
18 Bespannung
20 Wirkfläche
20.1, 20.2 Wirkflächenabschnitte
22 weitere Leitwalze
26 weiterer Saugkasten
30 weitere Wirkfläche
32, 32* Überführvorrichtung
34 erste Bespannung
36 zweite Bespannung
38 erste Umlenkwalze
40 zweite Umlenkwalze
42 Saugwalze
44 Stützwalze

Patentansprüche

1. Saugvorrichtung (10’, 10") zum sicheren Führen
oder Überführen einer Faserstoffbahn, wie insbe-
sondere Glasfaser-, Vliesstoff- oder Papierbahn,
umfassend eine erste und eine zweite Leitwalze (12,
14), einen dazwischen angeordneten Saugkasten
(16), sowie eine über die beiden Leitwalzen (12, 14)
und den Saugkasten (16) geführte, permeable Be-
spannung (18), wobei der Saugkasten (16) eine
Wirkfläche (20) aufweist, welche ausgebildet ist, im
bestimmungsgemäßen Betrieb einen Unterdruck
auf die über die Wirkfläche (20) geführte Bespan-
nung (18) und auf die darauf transportierte Faser-
stoffbahn auszuüben,

wobei die Wirkfläche (20) derart angeordnet und
dimensioniert ist, dass sie im Wesentlichen den
gesamten Weg, den die Bespannung (18) zwi-
schen den beiden Leitwalzen (12, 14) zurück-
legt, überbrückt,
wobei die Saugvorrichtung (10’, 10") eine wei-
tere Leitwalze (22) und einen weiteren Saug-
kasten (26) umfasst, über welche die Bespan-
nung (18) geführt wird, und eine weitere Wirk-
fläche (30) aufweist, welche ausgebildet ist, im
bestimmungsgemäßen Betrieb einen Unter-
druck auf die über die weitere Wirkfläche (30)
geführte Bespannung (18) und auf die darauf
transportierte Faserstoffbahn auszuüben, und
wobei die weitere Wirkfläche (30) derart ange-
ordnet und dimensioniert ist, dass sie im We-

sentlichen den gesamten Weg, den die Bespan-
nung (18) zwischen der weiteren Leitwalze (22)
und einer der beiden Leitwalzen von erster und
zweiter Leitwalze (12, 14) zurücklegt, über-
brückt,
dadurch gekennzeichnet, dass der weitere
Saugkasten (26) zwischen der ersten Leitwalze
(12) und der weiteren Leitwalze (22) angeordnet
ist.

2. Saugvorrichtung (10’, 10") nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und/oder
zweite Leitwalze (12, 14) nicht besaugt sind.

3. Saugvorrichtung (10’, 10") nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Saugkasten
(16) ferner eine erste an den Durchmesser der ers-
ten Leitwalze (12) angepasste, gekrümmte Seiten-
wand und/oder eine zweite an den Durchmesser der
zweiten Leitwalze (14) angepasste, gekrümmte Sei-
tenwand aufweist.

4. Saugvorrichtung (10’, 10") nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Saugkasten (16) ferner an einer seiner bei-
den Stirnseiten zwischen den beiden Leitwalzen (12,
14) einen Anschluss aufweist, mittels welcher der
Saugkasten (16) mit einer Unterdruckquelle verbun-
den bzw. verbindbar ist.

5. Saugvorrichtung (10’, 10") nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Saugkasten ferner wenigstens einen For-
matschieber umfasst, mit welcher die Breite der
Wirkfläche (20) auf die Breite der Faserstoffbahn ein-
gestellt bzw. einstellbar ist.

6. Saugvorrichtung (10’, 10") nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Leitwalzen (12, 14) und die weitere
Leitwalze (22) auf derselben Seite der Bespannung
(18) angeordnet sind.

7. Saugvorrichtung (10’, 10") nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der weitere Saugkasten (26) ausgebildet ist,
im bestimmungsgemäßen Betrieb einen hinsichtlich
seiner Stärke anderen, insbesondere stärkeren, Un-
terdruck auf die Bespannung (18) und auf die darauf
transportierte Faserstoffbahn auszuüben als der Un-
terdruck des Saugkastens (16) zwischen der ersten
und zweiten Leitwalze (12, 14).

8. Saugvorrichtung (10’, 10") nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drehachsen
der ersten Leitwalze (12), der zweiten Leitwalze (14)
und der weiteren Leitwalze (22) nicht in einer ge-
meinsamen Ebene liegen, sondern vorzugsweise
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auf einer Zylinderoberfläche angeordnet sind.

9. Saugvorrichtung (10") nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Saugvorrichtung (10") ferner eine Stützwalze
(44) umfasst, welche auf einer der Bespannung (18)
abgewandten Seite der ersten und zweiten Leitwal-
ze (12, 14), sowie ggf. der weiteren Leitwalze (22)
angeordnet ist, und mit diesen Leitwalzen (12, 14,
22) in Stützkontakt steht.

10. Saugvorrichtung (10’, 10") nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wirkfläche (20) im Wesentlichen eben aus-
gebildet ist, so dass die Bespannung (18) und die
darauf transportierte Faserstoffbahn im bestim-
mungsgemäßen Betrieb geradlinig von der ersten
Leitwalze (12) zur zweiten Leitwalze (14) geführt
werden.

11. Saugvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkfläche im
Wesentlichen gekrümmt ausgebildet ist, so dass die
Bespannung und die darauf transportierte Faser-
stoffbahn im bestimmungsgemäßen Betrieb nicht
geradlinig von der ersten Leitwalze zur zweiten Leit-
walze geführt werden.

12. Saugvorrichtung (10’, 10") nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wirkfläche (20) eine offene Fläche zwi-
schen 20% und 100%, vorzugsweise zwischen 50%
und 100%, weiter bevorzugt zwischen 70% und
100% aufweist.

13. Maschine zur Herstellung oder Veredelung einer Fa-
serstoffbahn, wie insbesondere Glasfaser-, Vlies-
stoff- oder Papierbahn, umfassend wenigstens eine
Saugvorrichtung (10, 10’, 10") nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

14. Verwendung einer Saugvorrichtung (10’, 10") nach
einem der Ansprüche 1 bis 12 zum Überführen, vor-
zugsweise im geschlossenen Zug, einer Faserstoff-
bahn, insbesondere einer solchen mit Langfasern,
zwischen zwei Partien in einer Maschine zur Her-
stellung oder Veredelung der Faserstoffbahn oder
zwischen zwei Funktionseinheiten dieser Partien..

15. Verwendung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wirkfläche (20) zwischen der
ersten Leitwalze (12) und der zweiten Leitwalze (14)
eine Halte-Zone bereitstellt, während die weitere
Wirkfläche (30) eine Pick-Up-Zone bereitstellt, wo-
bei die offene Fläche der Halte-Zone anders als die
offene Fläche der Pick-Up-Zone ist, um einen stär-
ken Unterdruck in der Halte-Zone auf die Bespan-
nung (18) und die darauf transportierte Faserstoff-

bahn auszuüben als in der Pick-Up-Zone.
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